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Erwägungen

E. 1
Am 13. Juli 2000 haben L. und D. durch ihren Anwalt Beschwerde bei der Eidgenössischen
Datenschutzkommission (EDSK) eingereicht. Die Beschwerde bezieht sich auf eine
Zwischenverfügung des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF) vom 28. Juni 2000 betreffend
unentgeltliche Rechtspflege. Die Beschwerdeführer beantragen: «1. Die angefochtene
Zwischenverfügung sei aufzuheben;

E. 2
Es sei festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege erfüllt sind, und der Beschwerdegegner sei anzuweisen, die Beschwerdeführer
von der Bezahlung einer Kostenbeteiligung zu befreien;

E. 3
Eventualiter sei die Sache im Sinne der Erwägungen zur neuen Beurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen;

E. 4
Aus den genannten Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene
Zwischenverfügung aufzuheben. Der Beschwerdegegner ist anzuweisen, den
Beschwerdeführern die von diesen verlangte Auskunft über ihre beim BFF bearbeiteten
Personendaten gemäss Art. 8 DSG kostenlos zu erteilen.

E. 5
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